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November 2017, Juli 2018, Januar 2019

in der Gemarkung Bad Vilbel
1. Änderung Bebauungsplan "Carl-Schurz-Siedlung"

Bauleitplanung der Stadt Bad Vilbel
Magistrat der Stadt Bad Vilbel Am Sonnenplatz 1 61118 Bad Vilbel

1 : 1.00017/ 354

Vo

Entwurf

Vo

Rechtsgrundlagen 
Das Baugesetzbuch (BauGB), die Baunutzungsverordnung 
(BauNVO), die Planzeichenverordnung (PlanzVO) und die 
Landesbauordnung in der bei der maßgeblichen öffentlichen 
Auslegung dieses Planes geltenden Fassung. 
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Zeichenerklärung der katasteramtlichen Darstellung 
 

 

Planunterlagen 
Die Grenzen und Bezeichnungen für die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
liegenden Flurstücke basieren auf den Daten des amtlichen 
Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) der Hessischen Verwaltung für 
Bodenmanagement und Geoinformation. 

Verfahrensvermerke im Verfahren nach § 13 a BauGB 

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die 
Stadtverordnetenversammlung am 12.09.2017 gefasst. 

Bürgermeister 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 
………………………..  bis einschließlich ………………………….  

Die Bekanntmachung erfolgte am ……………………………….. 

                      Bürgermeister 

Erneute Offenlegung  

Der Entwurf wurde nach § 4a (3) BauGB in der Zeit vom ………….……………… bis 
……………………………… einschließlich erneut öffentlich ausgelegt. 

Die Bekanntmachung erfolgte am ……………..…….……..  

Bürgermeister 

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB erfolgte durch die 
Stadtverordnetenversammlung  
am …………………………… 

Bürgermeister 

Ausfertigungsvermerk: 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen 
Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die 
Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  

Bad Vilbel, den …………………….   

                                             Bürgermeister 

Die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte am 
…………………………..…………. 

Bürgermeister 
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